Satzung

der Ortsgemeinde Neroth liber die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer
(Zweitwohnungssteuersatzung-ZWStS)
vom 12.12.2023 in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom 09.12.2025

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.
Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017
(GVBI. S. 21) und der §§ 1, 2, 3 und § 5 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) fir
Rheinland-Pfalz vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 22.12.2015 (GVBI. S. 472) in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Ortsgemeinderat
der Ortsgemeinde Neroth die folgende Satzung beschlossen, welche hiermit bekannt gegeben
wird:

§1
Allgemeines

Die Ortsgemeinde Neroth erhebt als ortliche Aufwandssteuer eine Zweitwohnungssteuer
nach dieser Satzung.

§2
Steuerpflicht und Steuergegenstand

(1) Steuerpflichtig ist, wer in der Ortsgemeinde Neroth eine Zweitwohnung innehat.

(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung zu
Zwecken seines personlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu Erholungs-, Berufs-
und Ausbildungszwecken. Eine Wohnung verliert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht
dadurch, dass der Inhaber sie nur kurzfristig flr einen nicht vollig unerheblichen Zeitraum
des Jahres nutzt, ansonsten aber anderweitigen Zwecken zufiihrt (beispielsweise
vermietet).

(3) Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder Ausland gelegenen Wohnungen
eines Einwohners, die er vorwiegend benutzt.

(4) Als Zweitwohnung gelten auch alle Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und
Campingwagen, die zu Zwecken des personlichen Lebensbedarfes auf einem eigenen
oder fremden Grundstiick fiir mehr als drei Monate abgestellt werden.

(5) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr Inhaber
sie zeitanteilig als Kapitalanlage nutzt. Eine ausschlieRliche Nutzung als Kapitalanlage ist
gegeben, wenn der Inhaber die Wohnung weniger als einen Monat im Kalenderjahr fiir
seine private Lebensfiihrung nutzt oder vorhilt und sie im Ubrigen an andere vermietet
oder nach den duReren Umstanden ausschlieRlich an andere zu vermieten versucht.

(6) Sind mehrere Personen gemeinschaftlicher Inhaber einer Zweitwohnung so sind sie
Gesamtschuldner.



§3
Steuermalflistab

(1) Die Steuer wird nach dem jahrlichen Mietaufwand berechnet.

(2) Der jahrliche Mietaufwand ist das Gesamtentgelt, das der Steuerschuldner fir die
Benutzung der Wohnung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nach dem Stand im
Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld fir ein Jahr zu entrichten hat
(Jahresnettokaltmiete).

(3) Statt des Betrages nach Absatz 2 gilt als jahrlicher Mietaufwand die libliche Miete fir
solche Wohnungen, die eigengenutzt, ungenutzt, zum voriibergehenden Gebrauch oder
unentgeltlich Gberlassen sind. Die Ubliche Miete wird in Anlehnung an die
Jahresnettokaltmiete geschatzt, die fir Raume gleicher oder ahnlicher Art, Lage und
Ausstattung regelmaRig gezahlt wird.

(4) Fir Wohnungen im Sinne des § 1 der Verordnung Uber wohnungswirtschaftliche
Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung
—II.BV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.10.1990 (BGBL.I, S. 2178), zuletzt
geandert durch Art. 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2007 (BGBL.I, S. 2614) ist ebenfalls
die Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten) anzusetzen.

(5) Bei Mobilheimen, Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen gilt als jahrlicher
Mietaufwand die gezahlte Netto-Standplatzmiete. Bei Eigennutzung (Nutzung auf dem
eigenen Grundstlck) ist die in vergleichbaren Fallen zu zahlende Netto-Standplatzmiete
im Sinne von Satz 1 zugrunde zu legen.

§4
Steuersatz

(1) Die Steuer betragt jahrlich 15 Prozent des jahrlichen Mietaufwandes.
Bei der Steuerfestsetzung wird die Steuer auf volle Euro nach unten abgerundet.

(2) In den Fallen des § 5 Absatz 1 Satz 3 ermaRigt sich die Steuer auf den der Dauer der
Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag.

§5
Entstehung und Falligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuerpflicht fir ein Kalenderjahr entsteht am 1. Januar eines Jahres. Die Steuerschuld
wird durch Abgabenbescheid als Jahressteuer festgesetzt. Fallt der Zeitpunkt, mit dem die
Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung beginnt, nicht auf den 1. Januar eines Jahres,
beginnt die Steuerpflicht am ersten Tag des auf diesen Zeitpunkt folgenden Monats.

(2)Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats mit dem die Beurteilung der

Wohnung als Zweitwohnung endet. In den Fallen des Absatzes 1 Satze 1 und 2 wird die
Steuer in vierteiljdhrlichen Teilbetragen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.
November fallig. Wird die Steuer erst nach Ablauf des Entstehungsjahres festgesetzt, so
wird die Steuer einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fallig.

(3) In den Fallen des Absatzes 2 ist die zu viel bezahlte Steuer auf Antrag zu erstatten.

(4) Fur diejenigen  Steuerpflichtigen, die flur das Kalenderjahr die gleiche
Zweitwohnungssteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Zweitwohnungssteuer durch 6ffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Fir die
Steuerschuldner treten mit dem Tage der 6ffentlichen Bekanntmachung die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid
zugegangen ware.

§6
Anzeigepflicht

Wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung in Besitz nimmt oder aufgibt, hat der
Verbandsgemeindeverwaltung dies innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. Wer bei
Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung innehat, hat das bei der
Verbandsgemeindeverwaltung innerhalb eines Monats anzuzeigen.

Die Vermieter von Zweitwohnungen bzw. Vermieter von Stellpldatzen fiir Mobilheime,
Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die im Sinne von § 2 Absatz 4 genutzt werden,
sind zur Mitteilung entsprechend Absatz 1 verpflichtet.

§7
Mitteilungspflicht

Die in § 2 Absatz 1 und 6 genannten Personen sind verpflichtet, der Verbands-
gemeindeverwaltung bis zum 15. Januar eines jeden Jahres Verdnderungen an dem
Innehaben der Wohnung bzw. Anderungen der Eigentumsverhiltnisse an der Wohnung,
NieRbrauch oder, wenn eine Wohnung erst nach dem 01. Januar bezogen wird, bis zum
15. Tage des folgenden Kalendermonats schriftlich oder zur Niederschrift mitzuteilen:

den jahrlichen Mietaufwand (§ 3 Absatz 2) fiir die Wohnung, die der Zweitwohnungssteuer
unterliegt;

bzw. die Netto-Standplatzmiete (§ 3 Absatz 5) fir die Wohnung, die der
Zweitwohnungssteuer unterliegt,

ob die der Zweitwohnungssteuer unterliegende Wohnung eigengenutzt, ungenutzt, zum
voriibergehenden Gebrauch Uberlassen wurde und an welche Person die Wohnung
entgeltlich oder unentgeltlich iberlassen wurde.

Die in § 2 Absatz 1 und 6 genannten Personen sind zur Angabe der Wohnflache und des
Baujahres, der der Zweitwohnungssteuer unterliegenden Wohnung nach Aufforderung
durch die Verbandsgemeindeverwaltung verpflichtet.

Die in § 6 Absatz 2 genannten Personen sind zur Angabe der Wohnflache sowie des
jahrlichen Mietaufwandes (§ 3 Absatz 2) bzw. der jahrlichen Netto-Standplatzmiete (§ 3
Absatz 5) der der Zweitwohnungssteuer unterliegenden Wohnung nach Aufforderung
durch die Verbandsgemeindeverwaltung verpflichtet.

§8

Anwendung von Bundes- und Landesrecht

Fir die Erhebung der Zweitwohnungssteuer gelten im Ubrigen die Bestimmungen des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) fir Rheinland-Pfalz, die dort genannten weiteren landes-



rechtlichen Bestimmungen sowie die in § 3 des Kommunalabgabengesetzes aufgefiihrten
Vorschriften der Abgabenordnung mit den aufgrund der Abgabenordnung erlassenen
Rechtsverordnungen und die entsprechenden Landesgesetze in der jeweils geltenden
Fassung.

§9
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Absatz 2 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsatzlich, leichtfertig
oder fahrlassig seiner Anzeigepflicht nach § 6 oder seiner Mitteilungspflicht nach § 7 nicht,
oder nicht rechtzeitig, oder nicht vollstandig nachkommt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer GeldbufRe von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 10
Ubermittlung von Daten

(1) Die Meldebehorde der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein Gbermittelt gemall § 5
Landesdatenschutzgesetz (LDSG) Rheinland-Pfalz vom 08.05.2018 der erhebenden Stelle
zur Sicherung des gleichmaRigen Vollzugs der Zweitwohnungssteuersatzung bei Einzug
eines Einwohners, der sich mit Nebenwohnung gemadR &§21 Abs.3 des
Bundesmeldegesetzes (BMG) meldet, die erforderlichen personenbezogenen Daten des
Einwohners gemaR § 34 Abs. 1 BMG. Bei Auszug, Tod, Namensianderung, Anderung bzw.
nachtraglichem Bekanntwerden der Anschrift der Hauptwohnung oder Einrichtung einer
Ubermittlungssperre werden die Verdnderungen iibermittelt. Wird die Hauptwohnung
oder alleinige Wohnung zur Nebenwohnung, gilt dies als Einzug. Wird die Nebenwohnung
zur Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung, so gilt dies als Auszug. Eine
Datenibermittlung findet auch dann statt, wenn die Anmeldung von Nebenwohnungen
nachgeholt wird.

§11
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein ist fir die Ortsgemeinde Neroth gemaR Art.
6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) DSGVO i. V. m. § 3 LDSG berechtigt, zur Durchfiihrung der
Besteuerung Daten aus den folgenden Unterlagen zu verarbeiten, soweit sie zur
Aufgabenerfiillung nach dieser Satzung erforderlich sind:

e Meldeauskinfte,

e Unterlagen der Grundsteuerveranlagung,

e Unterlagen der Einheitsbewertung,

e das Grundbuch und die Grundbuchakten,

e Mitteilungen der Vorbesitzer,

e Antrage auf Vorkaufsrechtsverzichtserklarungen,
e Bauakten/Liegenschaftskataster.



e Wasserverbrauchsabrechnungen

(2) Dariiber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten
zu Kontrollzwecken zulassig, soweit es zur Aufgabenerfillung nach dieser Satzung
erforderlich ist.

(3) Die Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein ist flir die Ortsgemeinde Neroth befugt, auf
der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen und von Daten, die nach Abs. 1 anfallen,
ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den fiir die Steuererhebung nach dieser Satzung
erforderlichen Daten zu fliihren und diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach
dieser Satzung sowie zu Kontrollzwecken zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

(4) Der Einsatz von technikunterstiitzter Informationsverarbeitung ist zuldssig.

§12
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024/01. Januar 2026 in Kraft.

Die Satzung Uber die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 08.12.2021 tritt am
31.12.2023 auler Kraft.

Neroth, den 12.12.2023/09.12.2025,

gez. Thomas Brokonier, 1. Beigeordneter/ Klaus-Dieter Peters, Ortsblirgermeister

Hinweis fiir die vorstehende Satzung:

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) eine Satzung, die
unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO
zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an giiltig zustande
gekommen gilt.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen lber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehérde den Beschluss beanstandet oder

jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegentiber der
Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden
soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



	§ 10 Übermittlung von Daten
	§ 11 Verarbeitung personenbezogener Daten

